
Revision des statuts = Statutenänderungen

Objekttyp: AssociationNews

Zeitschrift: Der Schweizer Familienforscher = Le généalogiste suisse

Band (Jahr): 7 (1940)

Heft 7-10

PDF erstellt am: 02.05.2024

Nutzungsbedingungen
Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an
den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern.
Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in
Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder
Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den
korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden.
Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung
der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots
auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.

Haftungsausschluss
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung
übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder
durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot
zugänglich sind.

Ein Dienst der ETH-Bibliothek
ETH Zürich, Rämistrasse 101, 8092 Zürich, Schweiz, www.library.ethz.ch

http://www.e-periodica.ch



DER
SCHWEIZER FAMILIENFORSCHER

Le genealogiste suisse

MONATLICHE MITTEILUNGEN
der schweizerischen Gesellschaft

für Familienforschung

No. 7-10

BULLETIN MENSUEL
de la Societe suisse

d'etudes genealogiques

November 1940VII. Jahrgang 1

Redaktion: Dr. Robert Oehler, Bern

Revision des Statuts — Statutenänderung

Conformement aux decisions prises par l'Assemblee generale
de Zurich en 1939 (voir le rapport au Genealogiste suisse 1939,

page 92) et par le Grand comite (voir Idem 1940, p. 62), le Comite

proposera ä l'Assemblee generale du 10 novembre 1940, ä Lausanne,

l'adoption d'un texte modifie des articles 10 ä 21 des Statuts.

Le texte entier des Statuts est publie ci-apres (p. 67), done les

articles 1 a 9 avec le texte adopte en 1934 et les nouveaux articles

10 ä 21.

Gestützt auf die Beschlüsse der letztjährigen Hauptversammlung

in Zürich (siehe den Bericht im Familienforscher 1939, S. 92)

und des erweiterten Vorstandes (siehe ebenda 1940, S. 62) beantragt

der Vorstand der auf den 10. November 1940 nach Lausanne

einberufenen Hauptversammlung für die Artikel 10—21 der Satzungen

eine abgeänderte Fassung.

Der ganze Text der Satzungen ist unten (S. 70) abgedruckt,
die Artikel 1—9, wie sie 1934 angenommen wurden, und die neue

Fassung der Artikel 10—21.
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